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Amt für Wirtschaft und Arbeit
Thema 1: 

Umsetzung der Stellenmeldepflicht 

im Kanton Zürich 

- Vom Inländervorrang zum Stellensuchendenvorrang

 Stellenmeldepflicht ab 1. Juli 2018: 

Engagierte und verbindliche Vermittlungs-

zusammenarbeit RAV - Arbeitgeber 

 Die RAV werden im Kanton Zürich durch das 

neu geschaffene Stellenmeldezentrum 

(SMZ) in Zürich-Altstetten unterstützt.  
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Amt für Wirtschaft und Arbeit

Stellenmeldepflicht: Grundsätze 

 Die Meldepflicht gilt für offene Stellen in Berufsarten mit einer 

überdurchschnittlich hohen Arbeitslosigkeit.

 Gestaffelte Einführung der Meldepflicht:

 Per 01.07.2018: Berufsarten mit CH ALQ ab 8%

 Per 01.01.2020: Berufsarten mit CH ALQ ab 5%

 Erfolgreiche Umsetzung ist im allgemeinen Interesse

 Vorteile für die Stellensuchenden

 Prävention vor weiteren Regulierungen (Art. 21a Abs. 8 AuG)

 Chance Zusammenarbeit RAV - Unternehmen
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Amt für Wirtschaft und Arbeit

Ablauf: Stellenmeldepflicht 
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Direktbewerbungen von Stellensuchende aus CH

SMZ

Direkte Kandidatensuche durch Arbeitgeber / Stellenvermittler



Amt für Wirtschaft und Arbeit

Berufsgruppen, Berufsarten?
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 Art. 21a AuG spricht in Bezug auf die Stellenmeldepflicht von Berufsgruppen, 

Art. 53a AVV von Berufsarten

 Eine Berufsgruppe schliesst verschiedene Berufsarten ein

Die Stellenmeldepflicht richtet sich nach der Berufsart

Beispiel:

1. Aggregationsniveau 
(Einsteller)

2. Aggregationsniveau 
(Zweisteller)

3. Aggregationsniveau 
(Dreisteller)

4. Aggregationsniveau 
(Fünfsteller)

Berufsbezeichnung

Berufsabteilung Berufsklasse Berufsgruppe Berufsart Berufsbezeichnung

Berufe des Gastgewerbes und 
Berufe zur Erbringung 
persönlicher Dienstleistungen

Berufe des Gastgewerbes und 
Hauswirtschaftsberufe

Berufe des Gastgewerbes und 
der Hotellerie

Küchenpersonal
Küchenangestellte/ 

Küchenangestellter EBA
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Meldepflichtige 

Berufsarten
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Amt für Wirtschaft und Arbeit

Check-Up Meldepflicht
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www.arbeit.swiss



Amt für Wirtschaft und Arbeit

Ausnahmen – Meldepflicht fällt weg

 Anstellungen bis max. 14 Kalendertage; 

 Stelle wird mit einer beim RAV angemeldeten Person besetzt;

 Stelle wird innerhalb eines Unternehmens (auch Unternehmensgruppe, Konzern) 

mit einer Personen besetzt, die seit mindestens 6 Monaten angestellt ist 

(auch Lernende, die im Anschluss an die Lehre angestellt werden);

 Lehrstellen und "echte" Praktika (obligatorischer Bestandteil einer Ausbildung);

 Stelle wird durch Angehörige eines Zeichnungsberechtigten des Unternehmens besetzt.
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Amt für Wirtschaft und Arbeit

Das Info- und Eingabeportal: www.arbeit.swiss
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Amt für Wirtschaft und Arbeit

Ich habe eine Stelle gemeldet - was passiert 

dann? (1/2)

 Bestätigung der erfolgten Meldung

 SMZ (RAV) prüft Stellenmeldung "umgehend" auf Vollständigkeit. Sobald die 

Meldung vollständig ist, erhält der Arbeitgeber die Bestätigung, dass die Stelle 

eingegangen ist und im geschützten Bereich von Job-Room publiziert worden ist.

 Publikation der Stelle im geschützten Bereich des Job-Room

 Publikationsverbot von 5 Arbeitstagen, beginnend am Arbeitstag nach Aufschaltung 

der Stelle im Job-Room.

 Die Stelle darf erst nach Ablauf dieser Frist durch den Arbeitgeber anderweitig 

publiziert werden.

 5 Tage lang können sich beim RAV registrierte Stellensuchende aus der ganzen 

Schweiz exklusiv auf die Stelle bewerben. 

10



Amt für Wirtschaft und Arbeit

Ich habe eine Stelle gemeldet - was passiert 

dann? (2/2)

 Vermittlungsvorschläge des RAV 

 Der Arbeitgeber erhält innert 3 Arbeitstagen nach vollständiger Stellenmeldung 

eine Rückmeldung des RAV bezüglich passender Dossiers von stellensuchenden 

Kandidaten.

 Rückmeldung des Arbeitgebers

 Der Arbeitgeber prüft die vom SMZ (RAV) übermittelten Dossiers und teilt diesem 

formlos mit: 

 welche Kandidatinnen und Kandidaten er als geeignet erachtet und zu einem 

Bewerbungsgespräch oder einer Eignungsabklärung eingeladen hat;

 ob er eine oder einen der Kandidatinnen und Kandidaten angestellt hat.
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Anzahl Stellenmeldungen Kanton Zürich

• Seit 1. Juli 2018 bis Ende Februar 2019: 14’341 Stellenmeldungen für 

meldepflichtige Stellen (sowie 11’170 nichtmeldepflichtige Stellen) 

• Bis Ende Februar 2019 konnten auf meldepflichtige Stellen 772 auf den 

RAV gemeldete Personen vermittelt werden. 

• Branchenverteilung meldepflichtige Stellen:
• 50% Berufe der Gastronomie

• 35% Technische Berufe

• 15% Kaufmännische und übrige Berufe

12



Amt für Wirtschaft und Arbeit

Anlaufstellen für Fragen zur Stellenmeldepflicht

Stellenmeldezentrum Kanton Zürich

Das Stellenmeldezentrum ist erreichbar unter:

Telefon 043 258 63 00, E-Mail hotline.smz@vd.zh.ch.
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Thema 2: 

Gesetzliche Arbeitszeitregelungen –

Arbeits- und Ruhezeiten

 Die Bestimmungen des Arbeitsgesetzes (ArG) und seiner  

Verordnungen 1 und 2 (ArGV 1 und ArGV 2)

 Vorbehalten bleiben die Bestimmungen des GAV
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Gesetzliche Bestimmungen / Grundlagen
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Sonderbestimmungen
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Bewilligungspflicht für Nacht-, Sonn-, Feiertage

17

KAI: Kantonales Arbeitsinspektorat
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Zuständigkeit und Umfang der Bewilligung
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Pikettdienst
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Kontakt
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